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Der Bebauungsplan „Aufeld“ soll für den gesamten Geltungsbereich aufgehoben werden. 
Der Bebauungsplan wurden am 27.August 1970 durch das Landratsamt Vilshofen genehmigt. 
Ziel des Bebauungsplans war die Schaffung von Baumöglichkeiten im Gemeindebereich 
Moos. Die ausgewiesenen Parzellen nördlich der Aufeldstraße sind vollständig bebaut.  
 
Der Bereich südlich der Aufeldstraße blieb bis dato unbebaut. Im Flächennutzungsplan ist 
dieser Bereich als geplantes Allgemeines Wohngebiet dargestellt.  
 
Mit Beschluss des Gemeinderates Moos wird für den südlichen / östlichen Bereich der Auf-
eldstraße der Bebauungsplan „Aufeldstraße Ost“ aufgestellt. Der Geltungsbereich wird hier 
wie in der Abbildung 1 entsprechend erweitert. Parallel hierzu werden mit Änderung des 
Flächennutzungsplans mittels Deckblatt Nr. 40 die planungsrechtlichen Voraussetzungen 
geschaffen.  
 

 
Abbildung 1: Deckblatt Nr. 40 FNP 

Da die Festsetzungen des Bebauungsplans „Aufeld“ für die geplante Erweiterung und für die 
geplante Bebauung - angedacht ist eine Bebauung mit Geschosswohnungsbauten – nicht 
mehr entsprechen bzw. auch die aktuellen Baukultur nicht mehr entsprechen, beabsichtigt 
die Gemeinde die Aufhebung des Bebauungsplans „Aufeld“.  
 
Da der nördliche Teilbereich des Bebauungsplans „Aufeld“ bereits vollständig bebaut 
wurde, besteht somit auch keine städtebauliche Notwendigkeit mehr für diesen Bebau-
ungsplan. Durch die Aufhebung wird für kein Grundstück im nördlichen Teilbereich das 
Baurecht entzogen. Alle jetzigen Bauparzellen sind zukünftig dem unbeplanten Innenbe-
reich gem. § 34 BauGB zuzuordnen. Gründe für einen Gebietserhaltungsanspruch eines 
Grundstückseigentümers sind nicht ersichtlich. 
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Für den südlichen Teilbereich des Bebauungsplans „Aufeld“ wird im Zuge der Aufstellung 
des Bebauungsplans „Aufeldstraße Ost“ Baurecht geschaffen.  
 

 

Der Geltungsbereich des aufzuhebenden Bebauungsplanes „Aufeld“ umfasst die Flurnum-
mern 210 TF, 215/4, 215/5, 215/6, 215/12 215/13, 215/14, 215/11, 215/9, 215/8, 215/7, 215/10, 
218/2, 210/1 der Gemarkung Moos. 
 

 
Abbildung 2: Ausschnitt Flurkarte 

 

Das Verfahren zur Aufhebung wird nach § 13 a BauGB im beschleunigten Verfahren, ohne 
Durchführung einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB erfolgen. Die Voraussetzungen 
hierfür werden eingehalten. Die Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO beträgt weni-
ger als 20.000 m². Der Geltungsbereich der Aufhebung umfasst eine Fläche von 19.030 m². 
Bei einer GRZ von 0,4 wird die zulässige Grundfläche deutlich unterschritten.  
 
Zudem wird weder die Zulässigkeit von Vorhaben begründet, die einer Pflicht zur Durchfüh-
rung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nach dem Gesetz über die Umweltverträglich-
keitsprüfung oder nach Landesrecht unterliegen, noch bestehen Anhaltspunkte für eine Be-
einträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7 Buchstabe b BauGB genannten Schutzgüter 
oder dafür, dass bei der Planung Pflichten zur Vermeidung oder Begrenzung der 



Aufhebung Bebauungsplan „Aufeld“ 
Gemeinde Moos 

 

Seite 5 von 5 Vorentwurf vom 18.11.2024   
 

Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 des Bundes-Immissionsschutzgeset-
zes zu beachten sind. Die Anwendbarkeit für die Aufhebung ergibt sich aus § 13 a Abs. 4 
BauGB. Im beschleunigten Verfahren gelten die Vorschriften des vereinfachten Verfahrens 
nach § 13 BauGB analog. Gemäß § 13 Abs. 3 BauGB wird von der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4, von dem Umweltbericht nach § 2 a, von der Angabe nach § 3 Abs. 2 Satz 2, welche 
umweltbezogener Informationen verfügbar sind, sowie von der zusammenfassenden Erklä-
rung nach § 6 a Abs. 1 und § 10 a Abs. 1 BauGB abgesehen. Zudem wird von der frühzeitigen 
Unterrichtung und Erörterung nach § 3 Absatz 1 und § 4 Absatz 1 abgesehen (§ 13 Abs. 2 Nr. 1 
BauGB). 

 

Der nördliche und bereits bebaute Teilbereich des Bebauungsplans „Aufeld“ wird nach der 
Aufhebung des Bebauungsplans nach § 34 BauGB zu beurteilen sein. Eine Bebauung ist wei-
terhin zulässig, wenn sie sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und 
der Grundstücksfläche in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt, sofern die Erschlie-
ßung gesichert ist. Bei der Erschließung ergeben sich aufgrund der Aufhebung keine Ände-
rungen. Alle Bauparzellen sind ausreichend erschlossen.  

 

Die Aufhebung wird im beschleunigten Verfahren nach § 13 a Abs. 1 Nr. BauGB durchgeführt. 
Dabei ist keine Umweltprüfung mit Umweltbericht nach § 2 Abs. 4 BauGB erforderlich.  
 
Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Aufhebung des Bebauungsplans nicht 
auf die Belange des Arten- und Naturschutzes auswirken wird.  


